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Für  die  Betreuung  erkrankter  Kinder,  die  nach  ärztlichem  Attest der  Pflege  bedürfen,  besteht  die 
Möglichkeit der Freistellung. Voraussetzung dafür ist, dass 

 keine andere im Haushalt lebende Person für die Betreuung zur Verfügung steht, 
 das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist,  
 dienstliche Gründe nicht entgegenstehen,
 die Notwendigkeit zur Beaufsichtigung oder Betreuung des erkrankten Kindes ärztlich bescheinigt 

wurde. 

Regelungen für Beamtinnen und Beamte (nach FrUrlV §33 (1) Nr. 6)

Status Arbeitstage im Kalenderjahr
(für jedes Kind)

Arbeitstage im Kalenderjahr
(bei mehreren Kindern)

Beamtete Lehrkraft
Bruttoeinkommen1 unterhalb der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze2

10 Arbeitstage max. 25 Arbeitstage

Alleinerziehende beamtete 
Lehrkraft
Bruttoeinkommen1 unterhalb der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze2

20 Arbeitstage max. 50 Arbeitstage

Beamtete Lehrkraft
Bruttoeinkommen1 oberhalb der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze2

4 Arbeitstage max. 12 Arbeitstage

1 Bruttoeinkommen ohne Familienzuschlag und ohne Aufwandsentschädigung
2Für das Jahr 2024 liegt die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
bei jährlich   69.300 Euro bzw. 5.775 Euro pro Monat.  Als Einkommensnachweis dient eine formlose 
Erklärung der Beamtin oder des Beamten.

Beamtete Lehrkräfte können auch halbe Tage in Anspruch nehmen, deren Länge sich nach der Hälfte, der 
für den jeweiligen Arbeitstag festgesetzten regelmäßigen Arbeitszeit, richtet. Die regulären Bezüge 
werden weiterbezahlt.

§33 der FrUrlV NRW verweist hier nur auf §45 Abs. 2 des SGB V, nicht auf Abs. 2a, daher gibt es für 
Beamte und Tarifbeschäftigte unterschiedliche Regelungen.  

Diese Hinweise dienen Ihrer Information, können aber eine individuelle Beratung durch den Personalrat nicht 
ersetzen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ein Personalratsmitglied des PhV.

IHR TEAM FÜR GYMNASIEN UND WBKs
Christoph Heinz (Fraktionsvorsitzender: 02238 8468332) Guido Quirmbach (02431 9011350)
Lars Strotmann (stellv. Fraktionsvorsitzender: 0221 16871698) Guido Schins (0241 5791454)
Jutta Bohmann (02208 770935) Kerstin Schmidt (02171 5824367)
Georg Hoffmann (0177 6464063) Sabine Schmitt (0221 16816456)
Dr. Barbara Kowalewski (0221 1709843) Ulf Schmitz (02223 909309)
Sabine Küfer (0221 2790415) André Schmitz-Niggemann (02267 8886374)
Rebecca Nadler (02223 2954335) Christian Schulze (0221 78953292)

Vertrauensperson für Schwerbehinderte: Teresa Kemper (0221 147-3620, (priv.) 02241 
1680366)


